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(57) Hauptanspruch: Leiterplattengehäusevorrichtung (10)
mit wenigstens drei Leiterplattenelementen (11), nämlich ei-
nem unterseitigen Leiterplattenelement (11.1) und einem
oberseitigen Leiterplattenelement (11.3) und wenigstens
einem dazwischen angeordneten Zwischenleiterplattenele-
ment (11.2), wobei die wenigstens drei Leiterplattenelemen-
te (11) plan aufeinanderliegend angeordnet sind, wobei zu-
mindest auf dem oberseitigen Leiterplattenelement (11.3)
eine Mehrzahl von miteinander verbindbaren/verbundenen
Komponenten aus der folgenden Gruppe vorgesehen/an-
geordnet sind: Leiterbahnen (12), Sensorik-Einheiten (13),
Kontaktstellen (14), µChip-Einheiten (15); dadurch gekenn-
zeichnet, dass das unterseitige Leiterplattenelement (11.1)
zusammen mit dem wenigstens einen Zwischenleiterplatten-
element (11.2) und dem oberseitigen Leiterplattenelement
(11.3) ein Gehäuse zur zumindest einseitigen Einhausung
wenigstens einer der auf dem oberseitigen Leiterplatten-
element (11.3) vorgesehenen Komponenten bilden; wobei
mittels des wenigstens einen Zwischenleiterplattenelements
(11.2) eine Gehäusekavität (17) gebildet ist, welche derart
jeweils durch das oberseitige und unterseitige Leiterplatten-
element (11.3, 11.1) abgedichtet ist, insbesondere in der
jeweiligen Leiterplattenebene (xy), dass das Gehäuse aus-
schließlich durch die miteinander verbundenen Leiterplatten-
elemente (11.1, 11.2, 11.3) gebildet und abgedichtet ist, wo-
bei das Gehäuse durch eine dauerhafte irreversible vollstän-
dig umlaufende Verbindung ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lei-
terplattengehäusevorrichtung mit wenigstens drei
Leiterplattenelementen, nämlich einem unterseiti-
gen Leiterplattenelement und einem oberseitigen
Leiterplattenelement und wenigstens einem dazwi-
schen angeordneten Zwischenleiterplattenelement,
wobei die wenigstens drei Leiterplattenelemente plan
aufeinanderliegend angeordnet sind, wobei zumin-
dest auf dem oberseitigen Leiterplattenelement eine
Mehrzahl von miteinander verbindbaren/verbunde-
nen Komponenten aus der folgenden Gruppe vorge-
sehen/angeordnet sind: Leiterbahnen, Sensorik-Ein-
heiten, Kontaktstellen, µChip-Einheiten. Ferner liefert
die vorliegende Erfindung auch eine technische Leh-
re in Hinblick auf ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner solchen Leiterplattengehäusevorrichtung. Nicht
zuletzt betrifft die vorliegende Erfindung auch die Ver-
wendung einer solchen Leiterplattengehäusevorrich-
tung bzw. einzelner Bauteile davon, insbesondere für
Schaltschrank- oder Fahrzeug-Anwendungen.

[0002] Sensorik, Messtechnik, Mikro-Chip-Einhei-
ten und dergleichen auf Leiterplatten vorgesehener
Komponenten sollen in sehr vielen Anwendungs-
fällen idealerweise vor Feuchtigkeit und/oder star-
ken Temperaturschwankungen und/oder Staub und/
oder elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt
angeordnet werden. In vielen Anwendungsfällen, z.B.
in Kraftfahrzeugen, besteht diese Anforderung zu-
dem auch für sehr zahlreiche Messpunkte, so dass
die Kosten je Messpunkt durchaus ins Gewicht fal-
len. Insofern besteht daher Interesse an Gehäusen
bzw. Einhausungen für diese Leiterplatten-Kompo-
nenten, die einen guten Kompromiss aus Schutzwir-
kung einerseits und technischem bzw. kostentech-
nischem Aufwand andererseits ermöglichen. Dabei
sollte die konstruktive Komplexität des Gehäuses
möglichst nicht besonders ausgeprägt sein. Anders
ausgedrückt: Es besteht Bedarf an einer sehr einfa-
chen, kostengünstigen und flexibel für zahlreiche An-
wendungsfälle nutzbaren Gehäuse-Lösung.

[0003] Bisher gibt es noch keine ausreichend zufrie-
denstellende technische Lösung zur Einhausung von
Leiterplatten-Komponenten insbesondere für Schalt-
schrank- oder Kraftfahrzeuganwendungen. Insbe-
sondere bei hermetisch abzudichtenden Messpunk-
ten entstehen bisher unter Anwendung der verfügba-
ren Technologien vergleichsweise hohe Kosten.

[0004] EP 3 144 967 B1 beschreibt eine Anordnung,
bei welcher eine mit Stufen versehene Leiterplatte ei-
ne vorteilhafte Integration von Komponenten ermög-
licht. Die Leiterplatte selbst kann bereits einen Groß-
teil eines Gehäuses bilden.

[0005] EP 2 308 274 B1 beschreibt als Maßnahme
zum Verzicht auf Gehäuseteile die Verwendung einer

randoffenen Nut, in welche Kühlmittel eingebracht
werden kann, wobei ein wärmeleitendes Verschluss-
element zum Einsatz kommt.

[0006] Aufgabe ist, eine Vorrichtung bereitzustellen,
mittels welcher Leiterplatten-Komponenten auf tech-
nisch besonders einfache und kostentechnisch be-
sonders vorteilhafte Weise von der Umgebung abge-
schottet werden können. Auch besteht die Aufgabe
darin, eine Vorrichtung zur Abschottung von Leiter-
platten-Komponenten derart auszuführen, dass we-
nig Materialeinsatz erforderlich ist, insbesondere bei
optionalen Skalierungen bzw. Größenanpassungen.
Die Aufgabe kann auch darin gesehen werden, eine
Abdichtung eines Gehäuses für Leiterplatten-Kompo-
nenten hinsichtlich langer Lebensdauer und Robust-
heit sicherzustellen, insbesondere bei vergleichswei-
se einfach umzusetzender Verbindungstechnologie
zum Erstellen der Einhausung. Nicht zuletzt ist es
Aufgabe, ein konstruktives Konzept zum Bereitstel-
len eines Gehäuses für Leiterplatten-Komponenten
zu erstellen, basierend auf welchem auf den Leiter-
platten angeordnete Sensorik-Komponenten effek-
tiv vor Feuchte- oder Staub-Beanspruchungen ge-
schützt werden können.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Leiterplat-
tengehäusevorrichtung gemäß Anspruch 1 und eine
Leiterplattengehäusevorrichtung gemäß dem jewei-
ligen nebengeordneten Anspruch sowie durch eine
Verwendung gemäß dem jeweiligen nebengeordne-
ten Verwendungsanspruch gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung werden in den jeweili-
gen Unteransprüchen erläutert. Die Merkmale der
im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiele
sind miteinander kombinierbar, sofern dies nicht ex-
plizit verneint ist.

[0008] Bereitgestellt wird eine Leiterplattengehäu-
sevorrichtung mit wenigstens drei Leiterplattenele-
menten, nämlich einem unterseitigen Leiterplatten-
element und einem oberseitigen Leiterplattenelement
und wenigstens einem dazwischen angeordneten
Zwischenleiterplattenelement, wobei die wenigstens
drei Leiterplattenelemente plan aufeinanderliegend
angeordnet sind, wobei zumindest auf dem ober-
seitigen Leiterplattenelement eine Mehrzahl von mit-
einander verbindbaren/verbundenen Komponenten
aus der folgenden Gruppe vorgesehen/angeordnet
sind: Leiterbahnen, Sensorik-Einheiten, Kontaktstel-
len, µChip-Einheiten.
Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass das un-
terseitige Leiterplattenelement zusammen mit dem
wenigstens einen Zwischenleiterplattenelement und
dem oberseitigen Leiterplattenelement ein Gehäu-
se zur zumindest einseitigen Einhausung wenigs-
tens einer der auf dem oberseitigen Leiterplatten-
element vorgesehenen Komponenten bilden; wobei
mittels des wenigstens einen Zwischenleiterplatten-
elements eine Gehäusekavität gebildet ist, welche
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derart jeweils durch das oberseitige und unterseiti-
ge Leiterplattenelement abgedichtet ist, insbesonde-
re in der jeweiligen Leiterplattenebene, dass das Ge-
häuse ausschließlich durch die miteinander verbun-
denen Leiterplattenelemente gebildet und abgedich-
tet ist, wobei das Gehäuse durch eine dauerhafte
irreversible vollständig umlaufende Verbindung der
Leiterplattenelementen untereinander gegenüber der
Umgebung abgedichtet ist, insbesondere durch je-
weils eine zwischen zwei der Leiterplattenelemen-
te vorgesehene umlaufende Verbindungslinie, ins-
besondere umlaufende Verlötung, insbesondere mit
der Gehäusekavität in hermetischer Abdichtung/Ab-
schottung gegen Feuchte und Staub. Dies ermöglicht
einen guten Kompromiss aus minimierten Kosten, ro-
buster Verbindungs-Technologie und funktionaler In-
tegration bei einer minimalen Anzahl von erforderli-
chen Bauteilen.

[0009] Dabei beruht die Erfindung auf dem Kon-
zept, das Gehäuse komplett durch die Leiterplatten-/
PCB-Außenseiten und -Ränder bereitzustellen, wo-
bei die Abdichtung bevorzugt über eine umlaufen-
de randseitige und in der jeweiligen Leiterplattenebe-
ne vorgesehene Verlötung sichergestellt ist. Anders
ausgedrückt: Die Abdichtung der Leiterplatten-Kom-
ponenten kann ausschließlich mittels der Leiterplat-
ten-/PCB-Elemente selbst sichergestellt werden (kei-
ne zusätzlichen Gehäusekomponenten), insbeson-
dere in Kombination mit einer umlaufenden Verlö-
tung. Hierdurch lässt sich auch der Vorteil realisie-
ren, dass eine Verlötung unter gleichen Partnern (je-
weils Leiterplattenmaterial) erfolgen kann, insbeson-
dere auch durch eine Erwärmung von (nur) einer
Seite der entsprechenden Leiterplatte (insbesondere
PCB printed circuit board).

[0010] Die Erfindung basiert dabei auch auf den fol-
genden Ansätzen:

Es kann eine Verbindung von mehreren Platinen
bzw. Leiterplatten zu einem Gehäuse erfolgen,
welches gegenüber der Umgebung abgedichtet
werden kann, wobei wenigstens drei Platinen ei-
ne Gehäuse-Struktur bilden, die insbesondere
hermetisch abgedichtet werden kann, so dass
z.B. keine Feuchte ins Innere des Gehäuses
gelangen kann. Eine Verbindung der Platinen
untereinander erfolgt insbesondere durch Verlö-
tung, wobei bevorzugt zunächst die oberseitige
Platine mit der Zwischenplatine verbunden wird,
und erst daraufhin eine Abdichtung der Gehäu-
sekavität durch Verbacken bzw. Verlöten mit der
unterseitigen Platine erfolgt. Dies liefert nicht zu-
letzt auch Vorteile hinsichtlich thermischer Bean-
spruchung der auf der oberseitigen Platine vor-
gesehenen Komponenten: die thermische Bean-
spruchung kann vergleichsweise gering gehal-
ten werden, und wahlweise kann eine weitere
Zwischenplatine als zusätzliches Distanzstück
vorgesehen sein, z.B. dann, wenn die unterseiti-

ge Platine durch Temperatureinwirkung von un-
ten (unterseitige Platine lagert z.B. auf Wärme-
platte auf) mit der Zwischenplatine verbackt wird
(möglichst große Distanz zwischen Wärmequel-
le und den auf der oberseitigen Platine vorgese-
henen Komponenten).

[0011] Dabei können die Platinen als solche be-
reits eine Abdichtstruktur bilden. Bevorzugt ist eine
umlaufende Verlötung vorgesehen, die wenigstens
einseitig ausgebildet ist, bei Mittel-/Zwischenplatinen
auch zweiseitig auf beiden planen Seiten der Plati-
ne/Leiterplatte. Somit können zwei Platinen Boden
und Deckel des Gehäuses bilden, und wenigstens ei-
ne Platine bildet ein Zwischen-/Distanzstück. Die Ab-
dichtung erfolgt wahlweise ausschließlich durch Ver-
lötung. An der unterseitigen Platine können Befes-
tigungslaschen oder dergleichen Befestigungsmittel
vorgesehen sein, z.B. zur Montage der Leiterplatten-
gehäusevorrichtung in einem Schaltschrank oder in
einem Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug.

[0012] Folgende spezifische Aspekte bzw. Weiterbil-
dungen der Erfindung können je nach Anwendungs-
fall besonders vorteilhaft sein:

- wenigstens drei Platinen, davon eine (Ge-
häuseboden) mit Löchern bzw. Befestigungsla-
schen;

- eine Mittel-/Zwischenplatine liegt als Rahmen-
element bzw. Distanzelement vor;

- eine dritte Platine wird als Gehäusedeckel ge-
nutzt und umlaufend mit dem Rahmenelement
verlötet;

-auf der Gehäusedeckel-Platine können weitere
Bauelemente angedockt werden, insbesondere
Stecker in der Art von LAN- und/oder USB-Ver-
bindungen;

- das Gehäuse kann durch wenigstens drei Lei-
terplattenelemente gebildet sein, welche beid-
seitig ein Kompartiment bzw. eine Gehäuseka-
vität umschließen;

[0013] Die Sensorik-Einheit umfasst bevorzugt eine
Temperatur- und/oder Feuchte-Sensor-Komponen-
te. Als µChip-Einheit ist dabei insbesondere auch ei-
ne µC-Einheit (Mikrokontroller) zu verstehen.

[0014] Dabei ist/bleibt wenigstens eine der auf
dem oberseitigen Leiterplattenelement angeordne-
ten Komponenten auf der außenliegenden Obersei-
te des oberseitigen Leiterplattenelements kontaktier-
bar, z.B. zum Auslesen einer/der Sensorik-Einheit
über eine Steckerbuchse.

[0015] Es hat sich gezeigt, dass die erfindungs-
gemäße Ausgestaltung auch eine deutlich spürba-
re Kostenreduktion je Sensormesspunkt ermöglicht,
beispielsweise um den Faktor 5 bis 10. Beispielswei-
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se in einem Kraftfahrzeug werden zahlreiche Mess-
punkte für Temperatur und/oder Feuchte vorgese-
hen, und diese kosten bisher beispielsweise je Mess-
punkt ca. 50 bis 100 Euro. Die erfindungsgemäße
Leiterplattengehäusevorrichtung hingegen kann bei
drastisch reduzierten Kosten bereitgestellt werden,
insbesondere auch durch Reihenschaltung einer
Vielzahl von Leiterplattengehäusevorrichtungen an
mehreren Messpunkten, z.B. in einem Kühltransport-
fahrzeug. Für eine Reihenschaltung mehrerer Lei-
terplattengehäusevorrichtungen sind bevorzugt we-
nigstens zwei Steckerbuchsen je Leiterplattengehäu-
sevorrichtung vorgesehen, insbesondere baugleiche
Steckerbuchsen, insbesondere in entgegengesetzter
Ausrichtung (Steckverbindung in entgegengesetzte
Richtungen, insbesondere zwecks geradliniger Ka-
belführung zwischen mehreren Leiterplattengehäu-
sevorrichtungen).

[0016] Es hat sich gezeigt, dass der gesamte kon-
struktive Aufbau und die mechanischen Schutz- und
Gehäusekomponenten im Wesentlichen mittels Lei-
terplattenelementen bereitgestellt werden können,
was insbesondere auch zu Kostenvorteilen führt.

[0017] Insbesondere bei einer mit Lötzinn realisier-
ten Verbindung zwischen den Leiterplattenelementen
kann eine zusätzliche Abschirmfunktion in das Ge-
häuse integriert sein, insbesondere bezüglich elek-
tromagnetischer Verträglichkeit (EMV, engl. EMC),
insbesondere in Hinblick auf den nichtleitungsgebun-
denen Störeinfang und die nicht-leitungsgebunde-
ne Störaussendung. Somit ermöglicht die Erfindung
auch eine Sensorkomponente, die in zahlreichen An-
wendungen auch für Einbausituationen im Bereich
von Störfeldern vorgesehen werden kann, insbeson-
dere bei guter unbeeinträchtigter messtechnischer
Qualität (kein bzw. allenfalls leicht spürbarer Quali-
tätsverlust der Funktionsweise der Sensorik).

[0018] Das oberseitige Leiterplattenelement ist be-
vorzugt beidseitig kontaktierbar, insbesondere in-
dem Sensorik auf dem oberseitigen Leiterplatten-
element einerseits in messtechnischer Kommunika-
tion mit der Umgebung steht (Oberseite), und an-
dererseits in elektronischer Verbindung mit weiteren
Komponenten steht (Unterseite). Somit kann mittels
des oberseitigen Leiterplattenelements eine Gehäu-
sewandung bereitgestellt werden, welche gewisser-
maßen durchkontaktiert ist, also durch welche sich
einzelne elektronische Bauteile oder Sensorkompo-
nenten hindurch erstrecken.

[0019] Die zuvor genannte Aufgabe kann, gemäß
einer alternativen Formulierung des Erfindungsge-
dankes, insbesondere auch gelöst werden durch
Bereitstellung einer Leiterplattengehäusevorrichtung
mit wenigstens drei gehäusebildenden Leiterplatten-
elementen, nämlich einem unterseitigen Leiterplat-
tenelement und einem oberseitigen Leiterplattenele-

ment und wenigstens einem dazwischen angeordne-
ten Zwischenleiterplattenelement, wobei die wenigs-
tens drei Leiterplattenelemente plan aufeinanderlie-
gend angeordnet sind, wobei auf wenigstens einem
der Leiterplattenelemente eine Mehrzahl von mit-
einander verbindbaren/verbundenen Komponenten
aus der folgenden Gruppe vorgesehen/angeordnet
sind: Leiterbahnen, Sensorik-Einheiten, Kontaktstel-
len, µChip-Einheiten; wobei die wenigstens drei Lei-
terplattenelemente ein Gehäuse zur zumindest ein-
seitigen Einhausung von wenigstens einer der Kom-
ponenten bilden und derart gehäusebildend mitein-
ander verbunden sind, insbesondere durch jeweils
eine zwischen zwei der Leiterplattenelemente vor-
gesehene vollständig umlaufende Verbindungslinie,
dass die wenigstens eine eingehauste Komponen-
te von der Umgebung zumindest hinsichtlich Feuch-
te abgeschottet ist und bevorzugt auch gegen elek-
tromagnetische Einflüsse geschützt wird, insbeson-
dere einer Leiterplattengehäusevorrichtung mit wei-
teren der hier beschriebenen Merkmale. Indem je-
dem verwendeten Leiterplattenelement eine Gehäu-
sefunktion zugeordnet ist, kann auf weitere Bauteile
(Bauteile ungleich Leiterplattenelementen) verzichtet
werden. Somit kann ein sehr kostengünstiger Mess-
punkt bereitgestellt werden (Sensorik integriert auf
Leiterplatte und in durch Leiterplattenelemente gebil-
detes Gehäuse).

[0020] Als Verbindungslinie ist dabei auch eine li-
nienartige Verbindungsfläche bzw. ein umlaufendes
Band zu verstehen, also auch eine Linie mit einer ge-
wissen Breite.

[0021] Im Folgenden wird die Verbindungstechnik
und Abdichtung des Gehäuses näher beschrieben,
insbesondere eine Verbindung durch Verlöten.

[0022] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
dauerhafte irreversible Verbindung der Leiterplatten-
elemente untereinander jeweils eine Verlötung, ins-
besondere mit zuvor auf der jeweiligen Leiterplatte
bereits aufgetragenen umlaufenden Lötzinn-Bahnen.
Dies ermöglicht auch, auf Klebstoffe oder sonstige
Befestigungsmittel verzichten zu können. Die Ver-
wendung von Lötungs-Technologie zum Erstellen der
hermetischen Abschottung ermöglicht auch ein be-
sonders nachhaltiges Herstellungsverfahren, insbe-
sondere durch flächige moderate Temperatureinwir-
kung.

[0023] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
dauerhafte irreversible Verbindung der Leiterplatten-
elementen untereinander eine metallische Verbin-
dung längs einer/der jeweiligen umlaufenden Verbin-
dungslinie, insbesondere eine Verbindung aus Löt-
material. Dies begünstigt nicht zuletzt auch eine
material-/komponentenschonende Herstellung, ins-
besondere ein gehäusebildendes Verbinden bei ver-
gleichsweise moderater Temperatur.
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[0024] Im Folgenden wird die Realisierung einer Ab-
schirmfunktion näher beschrieben, insbesondere in-
dem mehrere bevorzugt deckungsgleiche vollständig
umlaufende metallische Verbindungslinien vorgese-
hen werden.

[0025] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist in das
durch die wenigstens drei Leiterplattenelemente ge-
bildete Gehäuse eine elektromagnetische Abschirm-
funktion integriert, insbesondere mittels einer/der
durch umlaufende Lötzinn-Bahnen realisierten Ver-
bindung, insbesondere mittels deckungsgleich ver-
laufender Lötzinn-Bahnen. Dies begünstigt vorteilhaft
eine besonders robuste Funktionsweise auch von
Sensorik. Das erfindungsgemäße konstruktive Kon-
zept und die vollständig umlaufende Verlötung kön-
nen dabei auch eine Art Faraday'scher Käfig-Effekt
generieren, also eine besonders wirkungsvolle elek-
tromagnetische Abschirmung.

[0026] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist mittels
der gehäusebildenden Leiterplattenelemente für die
Gehäusekavität eine elektromagnetische Abschirm-
funktion sichergestellt, indem paarweise aufeinan-
derliegende Leiterplattenelemente jeweils an einer
vollständig umlaufenden metallischen Verbindungs-
linie stoffschlüssig miteinander verbunden sind, ins-
besondere mit den wenigstens zwei vollständig um-
laufenden metallischen Verbindungslinien der we-
nigstens drei Leiterplattenelemente in deckungsglei-
cher Anordnung übereinander, insbesondere mit den
wenigstens zwei vollständig umlaufenden metalli-
schen Verbindungslinien in planparalleler Ausrich-
tung zu einander jeweils in einem Abstand zu-
mindest annähernd entsprechend der Dicke eines/
des entsprechenden Zwischenleiterplattenelements.
Hierdurch kann auch die Abschirmfunktion beson-
ders wirkungsvoll sichergestellt werden.

[0027] Im Folgenden wird die für konkretere draht-
gebundene Anwendungsfälle besonders vorteilhafte
Ausgestaltung mit Steckerbuchse(n) näher beschrie-
ben, insbesondere mit Doppel-Steckerbuchsen für ei-
ne Reihenschaltung zahlreicher Messpunkte.

[0028] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist auf der außenliegenden Seite des oberseiti-
gen Leiterplattenelements wenigstens eine Stecker-
buchse vorgesehen, insbesondere eine an wenigs-
tens eine Sensorik-Einheit kontaktierte Steckerbuch-
se. Dies begünstigt auch ein drahtgebundenes Aus-
lesen von Messwerten.

[0029] Auf der außenliegenden Seite des obersei-
tigen Leiterplattenelements können wahlweise we-
nigstens zwei Steckerbuchsen vorgesehen sein,
insbesondere in entgegengesetzter Steck-Ausrich-
tung. Dies begünstigt z.B. auch eine Reihenanord-
nung von mehreren Leiterplattengehäusevorrichtun-
gen, z.B. bei einer Implementierung von Sensorik

in einem Kühlwagen mit zahlreichen Kühl-Komparti-
menten und zahlreichen Messpunkten.

[0030] Im Folgenden wird eine zusätzliche außenlie-
gende Sensorik näher beschrieben, insbesondere in
einer die oberseitige Leiterplatte durchkontaktieren-
den Anordnung (elektronische Verbindungen eines
Sensors bevorzugt allesamt innenliegend im Gehäu-
se).

[0031] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist auf dem oberseitigen Leiterplattenelement
wenigstens eine in messtechnischer Kommunikation
mit der Umgebung stehende, wahlweise auch von
außen kontaktierbare, Sensorik-Einheit vorgesehen,
insbesondere eine Sensorik-Einheit zur Messung von
Temperatur und/oder Feuchte, wobei die Senso-
rik-Einheit mittels innenliegend in der Gehäuseka-
vität angeordneten Leiterbahnen mit wenigstens ei-
ner weiteren der Komponenten verbunden ist. Dabei
kann die Sensorik-Einheit auch durch das oberseitige
Leiterplattenelement durchgeführt sein, also beidsei-
tig herausragen, so dass innenliegende Abschnitte
der Sensorik-Einheit hermetisch abgeschottet im Ge-
häuse angeordnet sind, und an außenliegenden Ab-
schnitten kann eine Messwert-Erfassung vorgenom-
men werden. Die Implementierung von Sensorik in
eine durch eine Leiterplatte gebildete Gehäusewan-
dung liefert auch den Vorteil einer einfachen und kos-
tengünstigen Anpassung des Sensor-Gehäuse-Kon-
zeptes an den jeweiligen Anwendungsfall. Die dafür
erforderlichen Leiterplattenelemente können auf sehr
kostengünstige Weise bereitgestellt und individuali-
siert werden.

[0032] Im Folgenden wird eine/die optionale Sensor-
kavität und ein Schutz vor mechanischer Einwirkung
für wenigstens eine außenliegende Komponente nä-
her beschrieben.

[0033] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist auf dem oberseitigen Leiterplattenelement
wenigstens eine Sensorkavität zur Aufnahme oder
zum mechanischen Schutz einer/der wenigstens ei-
nen Sensor-Einheit gebildet, insbesondere mittels ei-
nes bevorzugt luftdurchlässigen, insbesondere per-
forierten oder durchlöcherten, Leiterplattendeckels
und eines zwischenliegenden Leiterplattendistanz-
elements. Hierdurch kann das erfindungsgemäße
Leiterplatten-Gehäuse-Konzept auch auf außenlie-
gende Komponenten übertragen werden. Die in
die Leiterplattenelemente integrierte Funktionalität
kann dadurch abermals erweitert werden. Anders
ausgedrückt: Obgleich im Wesentlichen ausschließ-
lich Leiterplattenelemente verwendet werden, lassen
sich zahlreiche funktionale und vorrichtungstechni-
sche Variationen für die jeweils zu implementierende
Messtechnik realisieren.
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[0034] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist am unterseitigen Leiterplattenelement we-
nigstens eine Befestigungslasche oder Bohrung oder
ein sonstiges Befestigungsmittel zur Montage der
Leiterplattengehäusevorrichtung vorgesehen, insbe-
sondere integriert in die Leiterplattenebene des
unterseitigen Leiterplattenelements. Hierdurch kann
auch die Montage am Bestimmungsort bzw. am ge-
wünschten Messpunkt erleichtert werden, insbeson-
dere ohne zusätzliche Befestigungsmittel (erneute
funktionale Integration in die Leiterplattenelemente,
und dadurch Reduktion der erforderlichen Bauteile).

[0035] Im Folgenden wird die bevorzugt rahmenarti-
ge Geometrie des Zwischenleiterplattenelements nä-
her beschrieben.

[0036] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist das Zwischenleiterplattenelement rahmenar-
tig ausgestaltet, insbesondere mit einer umlaufend
zumindest annähernd konstanten Breite, insbeson-
dere mit einer Breite maximal entsprechend Faktor 2
der Breite der umlaufenden Verbindungslinien oder
der umlaufenden Lötzinn-Bahnen. Dies liefert auch
eine vergleichsweise große Gehäusekavität, bei mi-
nimalem Materialeinsatz.

[0037] Das Zwischenleiterplattenelement definiert
bevorzugt ausschließlich eine Distanzstück-Funktion
zur Definition oder zum Aufspannen der Gehäuse-
kavität, insbesondere mit der Dicke des Zwischenlei-
terplattenelements als Vorgabe für die Höhe der Ge-
häusekavität. Hierdurch kann auch eine Skalierung in
der Höhe erfolgen, insbesondere ohne das Erforder-
nis konstruktiver Änderungen. Insofern kann das Zwi-
schenleiterplattenelement konstruktiv sehr einfach
gehalten werden: Leiterplattenrahmen mit beidseitig
an der jeweiligen Leiterplattenoberfläche vorgesehe-
ner vollständig umlaufender Verbindungslinie.

[0038] Im Folgenden wird die bevorzugt plane Ver-
lötung/Verbindung ausschließlich in Draufsicht in der
entsprechenden Leiterplattenebene in konstruktiver
Hinsicht näher beschrieben.

[0039] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist mittels des wenigstens einen Zwischenlei-
terplattenelements eine Gehäusekavität vordefinier-
ter Tiefe gebildet, wobei die Tiefe durch die Dicke und
die Anzahl des wenigstens einen Zwischenleiterplat-
tenelements definiert ist. Diese auf das Zwischenlei-
terplattenelement isolierte Funktion liefert auch kon-
struktive Freiheiten und Variationsmöglichkeiten, bei
minimierten Anpassungsaufwand.

[0040] Die Leiterplattenelemente sind bevorzugt mit
der jeweiligen umlaufenden Verbindungslinie in de-
ckungsgleicher Anordnung aneinander zur Anlage
gebracht und miteinander verbunden, insbesondere
mit rechteckförmiger Kontur der umlaufenden Verbin-

dungslinien. Dies liefert z.B. auch bei einer Reihen-
anordnung zahlreicher Messpunkte eine vorteilhafte
Nutzung der mittels der Leiterplattenelemente bereit-
gestellten (messtechnisch) nutzbaren Grundfläche.

[0041] Die umlaufenden Verbindungslinien verlau-
fen bevorzugt jeweils an einem außenliegenden
Rand des jeweiligen Leiterplattenelements. Hier-
durch kann der für hermetisch abzuschottende Kom-
ponenten geschaffene Raum möglichst vollumfäng-
lich ausgenutzt werden, in Bezug auf die in Anspruch
genommene Grundfläche für den jeweiligen Mess-
punkt.

[0042] Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die
wenigstens drei Leiterplattenelemente jeweils ge-
häusekonstituierende Leiterplattenelemente, derart
dass jedes verbaute Leiterplattenelement eine Ge-
häusefunktion erfüllt, wobei das oberseitige und
das unterseitige Leiterplattenelement jeweils eine in
der entsprechenden Leiterplattenebene angeordne-
te Gehäusewandung bilden, und wobei die zur De-
finition der Höhe der aufgespannten Gehäusekavi-
tät vorgesehenen Zwischenleiterplattenelemente je-
weils einen Lateralplanabschnitt des Gehäuses bil-
den, und wobei alle Leiterplattenelemente paarwei-
se entlang vollständig umlaufender Verbindungslini-
en stoffschlüssig miteinander verbunden sind, wo-
bei die Verbindungslinien aus einem elektromagne-
tisch abschirmendem Material bestehen, insbeson-
dere aus einem metallischen Material, insbesonde-
re aus Löt-Material. Bevorzugt sind alle den Lateral-
plan des Gehäuses bildenden Zwischenleiterplatten-
elemente rahmenartig, insbesondere mit einem ver-
gleichsweise dünnen umlaufenden Steg, insbeson-
dere zumindest annähernd mit einer Stegbreite ent-
sprechend der Breite der umlaufenden Verbindungs-
linie (bzw. einer demgegenüber nur leicht erhöhten
Breite). Über die Steg-Breite kann auch die Brei-
te einer stoffschlüssigen Verbindungslinie vorgege-
ben werden, insbesondere in Abhängigkeit der ge-
wünschten Abschirm-Effekte.

[0043] ITEM Die zuvor genannte Aufgabe wird ins-
besondere auch gelöst durch eine Leiterplattenge-
häusevorrichtung mit einem Gehäuse zur zumindest
einseitigen Aufnahme wenigstens einer Leiterplat-
ten-Komponente, mit wenigstens drei aufeinanderlie-
gend angeordneten gehäusebildenden Leiterplatten-
elementen, wobei auf wenigstens einem der Leiter-
plattenelemente eine Mehrzahl von miteinander ver-
bindbaren/verbundenen Komponenten aus der fol-
genden Gruppe vorgesehen/angeordnet sind: Leiter-
bahnen, Sensorik-Einheiten, Kontaktstellen, µChip-
Einheiten; wobei wenigstens eine Sensorik-Einheit
vorgesehen ist, insbesondere eine Sensorik-Einheit
zur Messung von Temperatur und/oder Feuchte, wo-
bei die wenigstens drei Leiterplattenelemente ein Ge-
häuse zur zumindest einseitigen Einhausung zumin-
dest der wenigstens einen Sensorik-Einheit bilden
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und derart gehäusebildend durch jeweils eine zwi-
schen zwei der Leiterplattenelemente vorgesehene
vollständig umlaufende Verbindungslinie miteinander
verbunden sind, dass zumindest die wenigstens eine
eingehauste Sensorik-Einheit von der Umgebung zu-
mindest hinsichtlich Feuchte abgeschottet ist und mit-
tels der vollständig umlaufenden Verbindungslinien
auch gegen elektromagnetische Einflüsse geschützt
wird, wobei die dauerhafte irreversible Verbindung
der Leiterplattenelementen untereinander eine me-
tallische Verbindung längs der jeweiligen umlaufen-
den Verbindungslinie ist, insbesondere eine Verbin-
dung aus Lötmaterial, wobei auf der außenliegenden
Seite des oberseitigen Leiterplattenelements wenigs-
tens eine mit der Sensorik-Einheit kontaktierte Ste-
ckerbuchse vorgesehen ist; insbesondere durch ei-
ne Leiterplattengehäusevorrichtung gemäß hier be-
schriebener Merkmale. Dies liefert zahlreiche zuvor
genannte Vorteile.

[0044] Die zuvor genannte Aufgabe kann zudem
auch gelöst werden durch Bereitstellen einer Leiter-
plattengehäusevorrichtung, insbesondere einer zu-
vor weiter oben beschriebenen Leiterplattengehäu-
sevorrichtung, durch Anwendung eines Verfahrens
zum Herstellen einer/der Leiterplattengehäusevor-
richtung umfassend ein aus wenigstens drei Lei-
terplattenelementen gebildetes Gehäuse, mit den
Schritten:

-Bereitstellen eines unterseitigen Leiterplatten-
elements und eines oberseitigen Leiterplatten-
elements und wenigstens eines dazwischen an-
ordenbaren rahmenartigen Zwischenleiterplat-
tenelements, wobei das unterseitige Leiterplat-
tenelement und das oberseitige Leiterplattenele-
ment jeweils eine vollständig umlaufende Ver-
bindungslinie auf einer/der im bestimmungs-
gemäßen Gebrauch innenliegenden Innensei-
te aufweisen und wobei das rahmenartige Zwi-
schenleiterplattenelement beidseitig eine geo-
metrisch jeweils korrespondierende vollständig
umlaufende Verbindungslinie aufweist, wobei
zumindest auf dem oberseitigen Leiterplatten-
element eine Mehrzahl von miteinander verbind-
baren/verbundenen Komponenten aus der fol-
genden Gruppe vorgesehen/angeordnet sind:
Leiterbahnen, Sensorik-Einheiten, Kontaktstel-
len, µChip-Einheiten;

-Anordnen des Zwischenleiterplattenelements
auf der Innenseite des oberseitigen Leiterplat-
tenelements;

-Verbinden des Zwischenleiterplattenelements
mit dem oberseitigen Leiterplattenelement längs
der nun aufeinanderliegenden umlaufenden
Verbindungslinien, insbesondere durch Tempe-
ratureinwirkung, insbesondere durch Verlöten;

- Anordnen der Innenseite des unterseitigen Lei-
terplattenelements auf der (noch freiliegenden,

gegenüberliegenden) zweiten Seite des Zwi-
schenleiterplattenelements;

-Verbinden des Zwischenleiterplattenelements
mit dem unterseitigen Leiterplattenelement
längs der nun aufeinanderliegenden umlau-
fenden Verbindungslinien, insbesondere durch
Temperatureinwirkung seitens der außenliegen-
den Außenseite des unterseitigen Leiterplatten-
elements, insbesondere durch Verlöten;

wobei das Verbinden jeweils derart erfolgt, dass das
unterseitige Leiterplattenelement zusammen mit dem
wenigstens einen Zwischenleiterplattenelement und
dem oberseitigen Leiterplattenelement ein Gehäuse
zur zumindest einseitigen Einhausung wenigstens ei-
ner der auf dem oberseitigen Leiterplattenelement
vorgesehenen Komponenten bilden; wobei durch die
intermediäre (Sandwich-)Anordnung des wenigstens
einen Zwischenleiterplattenelements eine Gehäuse-
kavität gebildet wird, welche jeweils durch das ober-
seitige und unterseitige Leiterplattenelement längs
der umlaufenden Verbindungslinien abgedichtet ist,
so dass das Gehäuse ausschließlich durch die mit-
einander verbundenen Leiterplattenelemente gebil-
det und abgedichtet ist, insbesondere auch elektro-
magnetisch abgeschirmt ist. Dies liefert zuvor wei-
ter oben beschrieben Vorteile, insbesondere auch in
Hinblick auf minimierte Kosten je Messpunkt bzw. je
Leiterplattengehäusevorrichtung. Als besonders her-
vorzuhebende Vorteile können genannt werden: al-
le gehäusebildenden Bauteile können durch Leiter-
plattenelemente bereitgestellt werden, und ein stoff-
schlüssiges Verbinden kann entlang von metalli-
schen Verbindungslinien auf einfache Weise derart
erfolgen, dass eine robuste dauerhafte Abdichtung si-
chergestellt werden kann. Speziell beim Verlöten er-
fordert das Verbinden auch keine weitere Technolo-
gie und auch kein weiteres Material, und die Bestän-
digkeit der gesamten Vorrichtung kann weitgehend
dieselbe sein wie jene von Leiterplatten, so dass die
Verwendung der Vorrichtung ohne zusätzliche Vor-
kehrungen vorgesehen werden kann.

[0045] Die jeweilige umlaufende Verbindungslinie
kann dabei bereits am jeweiligen bereitgestellten Lei-
terplattenelement vorgesehen sein. Insofern kann
das Herstellungsverfahren auch als Zusammenbau-
verfahren, insbesondere Verlötungsverfahren, von
wenigstens drei gehäusebildenden Leiterplattenele-
menten beschrieben werden.

[0046] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel sind/werden die umlaufenden Verbindungsli-
nien mit Lötpaste bestrichen, wobei die jeweiligen
Leiterplattenelemente in einem temperaturgeregel-
ten Ofen einer Wärmebehandlung ausgesetzt wer-
den können, insbesondere gemäß einer Tempera-
turkurve entsprechend einem herkömmlichen Tem-
peraturprofil beim Löten. Hierdurch kann die Ver-
bindungstechnologie zum Erstellen der Gehäuseka-



DE 20 2020 106 111 U1    2021.02.25

8/19

vität bzw. des Gehäuses durch Maßnahmen reali-
siert bzw. bereitgestellt werden, welche zumindest
annähernd oder auch exakt jenen eines herkömmli-
chen Lötprozesses entsprechen, so dass eine Auto-
matisierung auf sehr einfache Weise realisierbar ist,
insbesondere ohne besondere Vorkehrungen oder
Maßnahmen hinsichtlich des Schutzes der weiteren
Leiterplatten-Komponenten treffen zu müssen. An-
ders ausgedrückt: Das Gehäuse kann auch zusam-
men mit dem Leiterplatten-Erstellungsprozess erstellt
werden. Eine separate Fertigung für das Gehäuse ist
nicht erforderlich, auch keine separate Logistikkette.
Dies ermöglicht weitere prozessuale Vereinfachun-
gen sowie Kosteneinsparungen.

[0047] Die jeweiligen zu verbindenden Leiterplatten-
elemente können vorteilhafter Weise in einen massi-
ven Block, insbesondere in einem metallischen Rah-
men, insbesondere gefrästen Alurahmen, angeord-
net werden, zum Verbacken der Verbindungslinien.

[0048] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch ge-
löst durch Verwendung einer Mehrzahl von Leiter-
plattenelementen, insbesondere von wenigstens drei
Leiterplattenelementen einer zuvor weiter oben be-
schriebenen Leiterplattengehäusevorrichtung, zu Bil-
den einer Leiterplattengehäusevorrichtung zum Ein-
hausen von wenigstens einer Leiterplatten-Kompo-
nente aus der folgenden Gruppe: Leiterbahn, Sen-
sorik-Einheit, Kontaktstelle, µChip-Einheiten; wobei
das Einhausen ausschließlich mittels der Leiterplat-
tenelemente erfolgt, wobei die Leiterplattenelemen-
te in planer paarweiser Kontaktierung in der jewei-
ligen Leiterplattenebene entlang vollständig umlau-
fender Verbindungslinien jeweils irreversibel mitein-
ander verbunden und dadurch abgedichtet werden,
und wobei wenigstens eines der Leiterplattenele-
mente eine Gehäusekavität zwischen außenliegen-
den flächigen Leiterplattenelementen definiert; ins-
besondere zur Einhausung wenigstens einer Sen-
sorik-Einheit und/oder µChip-Einheit zum Bereitstel-
len einer Temperatur- und/oder Feuchtemessungs-
Funktionalität, insbesondere auch zum Bereitstellen
einer Montage-/Befestigungsfunktion mittels wenigs-
tens eines der Leiterplattenelemente, insbesondere
für eine Anordnung der Leiterplattengehäusevorrich-
tung in einem Schaltschrank oder in einem Fahr-
zeug, oder mit der Leiterplattengehäusevorrichtung
in montierter Anordnung in einem Schaltschrank oder
in einem Fahrzeug, insbesondere zum Bereitstellen
wenigstens eines eingehausten Messpunktes mittels
der Leiterplattengehäusevorrichtung. Dies liefert zu-
vor weiter oben beschrieben Vorteile, insbesondere
auch Kostenvorteile hinsichtlich des jeweiligen Mess-
punktes.

[0049] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch ge-
löst durch Verwendung wenigstens eines rahmen-
artigen Zwischenleiterplattenelements zum Definie-
ren einer Gehäusekavität zwischen zwei flächigen

Leiterplattenelementen, wobei die flächigen Leiter-
plattenelemente als Sandwich-Stapel mit dem we-
nigstens einen dazwischen angeordneten rahmenar-
tigen Zwischenleiterplattenelement entlang vollstän-
dig umlaufender Verbindungslinien jeweils irreversi-
bel miteinander verbunden und dadurch abgedichtet
werden, insbesondere durch vollumfängliche Verlö-
tung, zum Bilden einer Leiterplattengehäusevorrich-
tung mit zumindest einer in der Gehäusekavität ange-
ordneten Leiterplatten-Komponente aus der folgen-
den Gruppe: Leiterbahn, Sensorik-Einheit, Kontakt-
stelle, µChip-Einheiten; insbesondere zum Bilden ei-
ner zuvor weiter oben beschriebenen Leiterplatten-
gehäusevorrichtung, insbesondere zum Bereitstel-
len einer Temperatur- und/oder Feuchtemessungs-
Funktionalität mittels der eingehausten Leiterplatten-
Komponente(n), insbesondere zur Montage/Befesti-
gung der Leiterplattengehäusevorrichtung in einem
Schaltschrank oder in einem Fahrzeug, oder in be-
reits montierter Anordnung in einem Schaltschrank
oder in einem Fahrzeug. Dies liefert zuvor weiter
oben beschrieben Vorteile.

[0050] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch ge-
löst durch eine Leiterplattengehäusevorrichtung um-
fassend ein aus wenigstens drei Leiterplattenele-
menten gebildetes Gehäuse sowie wenigstens eine
im Gehäuse angeordnete Leiterplatten-Komponen-
te aus der folgenden Gruppe: Leiterbahn, Sensorik-
Einheit, Kontaktstelle, µChip-Einheiten; insbesonde-
re durch eine zuvor weiter oben beschriebene Leiter-
plattengehäusevorrichtung, wobei die Leiterplatten-
gehäusevorrichtung hergestellt ist durch einen zwei-
stufigen Verbindungsprozess von jeweils paarwei-
sen Leiterplattenelementen, nämlich zunächst durch
Verbinden eines oberseitigen Leiterplattenelements
umfassend die darauf angeordnete wenigstens eine
Leiterplatten-Komponente mit einem rahmenartigen
Zwischenleiterplattenelement entlang einer vollstän-
dig umlaufenden Verbindungslinie in Ausgestaltung
als Lötzinn-Bahn, welche sich jeweils geometrisch
korrespondierend auf den Leiterplattenelementen er-
strecken, insbesondere vollumfänglich randseitig in
der jeweiligen Leiterplattenebene, und daraufhin Ver-
binden einer gehäuseinnenliegenden Oberfläche ei-
nes unterseitigen Leiterplattenelements mit der frei-
liegenden Seite des Zwischenleiterplattenelements
ebenfalls entlang einer vollständig umlaufenden Ver-
bindungslinie in Ausgestaltung als Lötzinn-Bahn, ins-
besondere durch Temperatureinwirkung seitens der
gehäuseaußenliegenden Oberfläche des unterseiti-
gen Leiterplattenelements; wobei das Verbinden der-
art erfolgt, dass das unterseitige Leiterplattenele-
ment zusammen mit dem wenigstens einen Zwi-
schenleiterplattenelement und dem oberseitigen Lei-
terplattenelement das Gehäuse zur zumindest ein-
seitigen Einhausung der wenigstens einen Leiter-
platten-Komponente bilden; wobei mittels des we-
nigstens einen rahmenartigen Zwischenleiterplatten-
elements aufgrund der rahmenartigen Ausgestaltung
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und der beidseitigen vollständig umlaufenden Ver-
bindungslinie eine Gehäusekavität zur Aufnahme der
wenigstens eine Leiterplatten-Komponente gebildet
wird. Dies liefert zuvor weiter oben beschrieben Vor-
teile, insbesondere hinsichtlich minimiertem Material-
verbrauch und hinsichtlich Nutzung etablierter robus-
ter Verbindungs-Technologie, welche in der Gehäu-
seanordnung zahlreiche weitere Funktionen erfüllen
kann, z.B. eine Abschirmfunktion.

[0051] In den nachfolgenden Zeichnungsfiguren
wird die Erfindung noch näher beschrieben, wobei für
Bezugszeichen, die nicht explizit in einer jeweiligen
Zeichnungsfigur beschrieben werden, auf die ande-
ren Zeichnungsfiguren verwiesen wird. Es zeigen:

Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 1C in perspektivischen
Ansichten einzelne Leiterplattenelemente einer
Leiterplattengehäusevorrichtung gemäß einem
Ausführungsbeispiel;

Fig. 1D in einer Draufsicht auf eine Unterseite
ein oberseitiges Leiterplattenelement gemäß Fi-
gur IC;

Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 2C, Fig. 2D in zwei Sei-
tenansichten sowie in einer Draufsicht und in
einer perspektivischen Ansicht eine Leiterplat-
tengehäusevorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 3 und Fig. 4 jeweils in schematischer Dar-
stellung eine oder mehrere Montagepositionen
für eine Leiterplattengehäusevorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel, in spezifischen An-
wendungsfällen;

[0052] Die Figuren werden zunächst gemeinsam be-
schrieben. Besonderheiten werden unter Bezugnah-
me auf einzelne Bezugszeichen im Zusammenhang
mit der jeweiligen Figur individuell erläutert.

[0053] Eine Leiterplattengehäusevorrichtung 10 de-
finiert durch mehrere Leiterplattenelemente 11 ein
Gehäuse 10a, wobei die einzelnen Leiterplattenele-
mente 11 jeweils in einer Leiterplattenebene xy paar-
weise miteinander verbunden sind, in sandwicharti-
ger Bauweise. Die Leiterplattengehäusevorrichtung
10 weist beispielsweise drei oder vier Leiterplatten-
elemente auf, nämlich ein unterseitiges Leiterplatten-
element 11.1 und ein oberseitiges Leiterplattenele-
ment 11.3 sowie ein oder zwei oder noch mehr Zwi-
schenleiterplattenelemente 11.2. Leiterplatten-Kom-
ponenten sind beispielsweise ausschließlich auf dem
oberseitigen Leiterplattenelement 11.3 vorgesehen,
insbesondere Komponenten aus der folgenden Grup-
pe: Leiterbahne 12, Sensorik-Einheiten 13 (Senso-
ren insbesondere für Temperatur- und/oder Feuch-
te-Messung), Kontaktstellen 14, µChip-/µC-Einheiten
15. Die Leiterplatten-Komponenten sind bevorzugt im
Wesentlichen auf einer (im zusammengebauten Zu-
stand zur Gehäusekavität weisenden) Unterseite des

oberseitigen Leiterplattenelements 11.3 vorgesehen.
Bevorzugt ist wenigstens ein Sensor 13 vorgesehen,
welcher derart im oberseitigen Leiterplattenelement
11.3 angeordnet ist, dass eine messtechnische Kom-
munikation mit der Umgebung über die außenliegen-
de Oberseite des oberseitigen Leiterplattenelements
11.3 erfolgt, und dass eine elektronische Kontaktie-
rung zu weiteren der Leiterplatten-Komponenten an
der innenliegende Unterseite des oberseitigen Lei-
terplattenelements 11.3 realisiert ist. Optional kön-
nen eine oder mehrere Steckerbuchsen 16 zur draht-
gebundenen Kontaktierung von µC und/oder Sensor
vorgesehen sein.

[0054] Durch die Leiterplattenelemente 11 wird eine
abgedichtete und wahlweise auch elektromagnetisch
abgeschirmte Gehäusekavität 17 bereitgestellt. Die
einzelnen Leiterplattenelemente 11 sind an vollstän-
dig umlaufenden Verbindungslinien 17.1 (insbeson-
dere Lötzinn-Bahnen) in der jeweiligen Leiterplatten-
ebene xy stoffschlüssig paarweise miteinander ver-
bunden, insbesondere verlötet.

[0055] Optional kann eine zusätzliche Sensorkavi-
tät 13.1 geschaffen werden, insbesondere zwecks
mechanischen Schutzes außenliegender Bestand-
teile des Sensors 13. Dazu kann z.B. ein Leiter-
plattendeckel 18 vorgesehen sein, welcher über ein
oder mehrere Leiterplattendistanzelemente 19 mit
der Oberseite des oberseitigen Leiterplattenelements
11.3 verbunden ist. Auch bei diesem zusätzlichen op-
tionalen Aufbau aus Leiterplatten-Material (Fig. 2B)
kann eine Verbindungstechnik gemäß der hier be-
schriebenen umlaufenden Verbindungslinien erfol-
gen, insbesondere ebenfalls mit Abschirm-Funktion.

[0056] Die Leiterplattenvorrichtung 10 kann in einer
Montageposition 1 für einen jeweiligen Anwendungs-
fall im Feld montiert werden, beispielsweise an Be-
festigungsmitteln 11a, insbesondere Befestigungs-
laschen mit Löchern, welche bevorzugt am unter-
seitigen Leiterplattenelement 11.1 vorgesehen sind,
insbesondere zum Bereitstellen eines hinsichtlich
Feuchte, elektromagnetischer Störfelder oder der-
gleichen geschützten und kostenoptimierten Mess-
punktes, beispielsweise in einem Schaltschrank 2
oder in einem Fahrzeug 3.

[0057] In den Fig. 1 werden die einzelnen Leiterplat-
tenelemente 11 beschrieben.
In Fig. 1A ist ein unteres Leiterplattenelement 11.1
gezeigt, an welchem auch eine BefestigungsFunkti-
on 11a vorgesehen ist, zwecks Montage der Leiter-
plattengehäusevorrichtung, z.B. an einem jeweiligen
gewünschten Messpunkt in einem Fahrzeug.
Fig. 1B zeigt ein rahmenartiges Zwischenleiterplat-
tenelement 11.2.
Fig. 1C und Fig. 1D zeigen ein oberes Leiterplatten-
element 11.3 mit darauf vorgesehenen Leiterplatten-
komponenten (insbesondere wenigstens ein Sensor
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13 und wenigstens ein µChip 15) und Steckerbuch-
sen 16.

[0058] In den Fig. 2 wird eine bereits zusammen-
gebaute Leiterplattengehäusevorrichtung 10 darge-
stellt, wobei die Gehäusekavität 17 hier durch
zwei rahmenartige Zwischenleiterplattenelemente
11.2 gemäß Fig. 1B definiert wird.
Fig. 2A illustriert den sandwichartigen Aufbau der
Leiterplattengehäusevorrichtung 10, hier aufweisend
vier plan aufeinanderliegende und über drei paar-
weise kontaktierte Verbindungslinien stoffschlüssig
miteinander verbundene Leiterplattenelemente 11.1,
11.2, 11.3.

[0059] In Fig. 2A ist erkennbar, dass das beschrie-
bene Ausführungsbeispiel zwei Zwischenleiterplat-
tenelemente 11.2 aufweist; anders ausgedrückt: hier
ist eine Gehäusekavität mit einer Höhe entspre-
chend der zweifachen Dicke einer Leiterplatte gebil-
det. Wahlweise kann lediglich ein Zwischenleiterplat-
tenelement 11.2 vorgesehen sein, wahlweise können
jedoch auch mehr als zwei Zwischenleiterplattenele-
mente 11.2 vorgesehen sein. Die Erfindung basiert ei-
nerseits auf dem Konzept, mittels des/der Zwischen-
leiterplattenelemente das Volumen der Gehäuseka-
vität 17 vorzugeben, andererseits aber auch auf dem
Konzept, eine gute elektromagnetische Abschirmung
der Gehäusekavität 17 bzw. einer darin angeordne-
ten Sensorik und/oder µC-Einheit sicherzustellen. Je
nach Strahlenbelastung in der spezifischen Einbausi-
tuation für den Sensor kann es daher vorteilhaft sein,
mehrere Zwischenleiterplattenelemente 11.2 vorzu-
sehen. Diese Skalierbarkeit kann vorteilhafter Weise
auch bei minimierten Kosten und bei gleichbleiben-
dem Herstellungsverfahren und mit denselben Bau-
teilen sichergestellt werden.

[0060] Fig. 2B beschreibt eine optionale Anordnung
eines/des Sensors 13 zwischen zwei Steckerbuch-
sen 16 (vorteilhaft für Reihenanordnung mehrerer
Messpunkte bzw. mehrerer Leiterplattengehäusevor-
richtungen 10), wobei außenliegende Bestandteile
des Sensors 13 zusätzlich vor mechanischer Einwir-
kung geschützt sein können.

[0061] Das Konzept der Minimierung der zu verwen-
denden Bauteile kann optional weiter implementiert
werden, insbesondere zwecks mechanischen Schut-
zes der Sensorik-Einheit 13. Beispielsweise kann ein
Leiterplattendeckel 18 (punktierte Linie) als mecha-
nischer Schutz des Sensors vorgesehen sein (nur
in Fig. 2B angedeutet), wobei im Leiterplattendeckel
18 z.B. Löcher vorgesehen sind, um einen Luftaus-
tausch mit der Umgebung zu ermöglichen. Der Lei-
terplattendeckel 18 ist ebenfalls eben, und kann auf
der Oberseite des oberseitigen Leiterplattenelements
11.3 abgestützt werden (insbesondere ebenfalls mit-
tels Distanzelementen 19 (punktierte Linie) aus Lei-
terplattenmaterial, insbesondere wenn der Sensor

vergleichsweise flach baut, also keine hohen Aufbau-
ten aufweist).

[0062] Fig. 2C bzw. Fig. 2D illustriert das mini-
malistische konstruktive Konzept der Leiterplatten-
gehäusevorrichtung 10, welche nur wenig Platzbe-
darf beansprucht, und welche im Wesentlichen aus
dem von Leiterplattenelementen umgrenzten Gehäu-
se und den davon abstehenden Befestigungslaschen
besteht. Die Steckerbuchsen-Aufbauten sind je nach
Anwendungsfall optional.

[0063] Fig. 3 veranschaulicht die Verwendung einer
einzelnen Leiterplattengehäusevorrichtung 10 zum
Bereitstellen eines einzelnen Messpunktes in einem
Schaltschrank 2. Ein Sensor der Leiterplattengehäu-
sevorrichtung 10 kann z.B. drahtgebunden ausgele-
sen werden, wobei hier z.B. nur eine Steckerbuchse
16 auf dem oberseitigen Leiterplattenelement vorge-
sehen ist.

[0064] Fig. 4 veranschaulicht eine Reihenschaltung
mehrerer Leiterplattengehäusevorrichtungen 10 ent-
lang einer Messstrecke (Strichlinie), z.B. in einem
Kühlfahrzeug mit zahlreichen Kompartimenten, die
jeweils messtechnisch ausgerüstet werden sollen.

Bezugszeichenliste

1 Montageposition, insbesondere in einem
Schaltschrank oder Fahrzeug

2 Schaltschrank

3 Fahrzeug

10 Leiterplattengehäusevorrichtung

10a Gehäuse

11 Leiterplattenelement

11a Befestigungsmittel, insbesondere Befes-
tigungslaschen mit Löchern

11.1 unterseitiges Leiterplattenelement

11.2 Zwischenleiterplattenelement

11.3 oberseitiges Leiterplattenelement

12 Leiterbahn

13 Sensorik-Einheit (Sensor, insbesondere
Temperatur- und/oder Feuchte-Sensor)

13.1 Sensorkavität

14 Kontaktstelle

15 µChip-/µC-Einheit

16 Steckerbuchse

17 abgedichtete Gehäusekavität

17.1 (vollständig) umlaufende Verbindungsli-
nie, insbesondere metallisch, insbeson-
dere Lötzinn-Bahn
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18 Leiterplattendeckel

19 Leiterplattendistanzelement

xy Leiterplattenebene
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Schutzansprüche

1.    Leiterplattengehäusevorrichtung (10) mit we-
nigstens drei Leiterplattenelementen (11), nämlich
einem unterseitigen Leiterplattenelement (11.1) und
einem oberseitigen Leiterplattenelement (11.3) und
wenigstens einem dazwischen angeordneten Zwi-
schenleiterplattenelement (11.2), wobei die wenigs-
tens drei Leiterplattenelemente (11) plan aufeinan-
derliegend angeordnet sind, wobei zumindest auf
dem oberseitigen Leiterplattenelement (11.3) eine
Mehrzahl von miteinander verbindbaren/verbunde-
nen Komponenten aus der folgenden Gruppe vor-
gesehen/angeordnet sind: Leiterbahnen (12), Sen-
sorik-Einheiten (13), Kontaktstellen (14), µChip-Ein-
heiten (15); dadurch gekennzeichnet, dass das
unterseitige Leiterplattenelement (11.1) zusammen
mit dem wenigstens einen Zwischenleiterplattenele-
ment (11.2) und dem oberseitigen Leiterplattenele-
ment (11.3) ein Gehäuse zur zumindest einseitigen
Einhausung wenigstens einer der auf dem oberseiti-
gen Leiterplattenelement (11.3) vorgesehenen Kom-
ponenten bilden; wobei mittels des wenigstens einen
Zwischenleiterplattenelements (11.2) eine Gehäuse-
kavität (17) gebildet ist, welche derart jeweils durch
das oberseitige und unterseitige Leiterplattenelement
(11.3, 11.1) abgedichtet ist, insbesondere in der je-
weiligen Leiterplattenebene (xy), dass das Gehäu-
se ausschließlich durch die miteinander verbundenen
Leiterplattenelemente (11.1, 11.2, 11.3) gebildet und
abgedichtet ist, wobei das Gehäuse durch eine dau-
erhafte irreversible vollständig umlaufende Verbin-
dung der Leiterplattenelementen untereinander ge-
genüber der Umgebung abgedichtet ist, insbesonde-
re durch jeweils eine zwischen zwei der Leiterplat-
tenelemente vorgesehene umlaufende Verbindungs-
linie (17.1), insbesondere umlaufende Verlötung, ins-
besondere mit der Gehäusekavität (17) in hermeti-
scher Abdichtung gegen Feuchte und Staub.

2.    Leiterplattengehäusevorrichtung (10) mit we-
nigstens drei gehäusebildenden Leiterplattenele-
menten (11), nämlich einem unterseitigen Leiterplat-
tenelement (11.1) und einem oberseitigen Leiterplat-
tenelement (11.3) und wenigstens einem dazwischen
angeordneten Zwischenleiterplattenelement (11.2),
wobei die wenigstens drei Leiterplattenelemente (11)
plan aufeinanderliegend angeordnet sind, wobei auf
wenigstens einem der Leiterplattenelemente (11.3)
eine Mehrzahl von miteinander verbindbaren/verbun-
denen Komponenten aus der folgenden Gruppe vor-
gesehen/angeordnet sind: Leiterbahnen (12), Sen-
sorik-Einheiten (13), Kontaktstellen (14), µChip-Ein-
heiten (15); wobei die wenigstens drei Leiterplat-
tenelemente ein Gehäuse zur zumindest einseiti-
gen Einhausung von wenigstens einer der Kompo-
nenten bilden und derart gehäusebildend miteinan-
der verbunden sind, insbesondere durch jeweils ei-
ne zwischen zwei der Leiterplattenelemente vorgese-
hene vollständig umlaufende Verbindungslinie, dass

die wenigstens eine eingehauste Komponente von
der Umgebung zumindest hinsichtlich Feuchte abge-
schottet ist und bevorzugt auch gegen elektromagne-
tische Einflüsse geschützt wird, insbesondere Leiter-
plattengehäusevorrichtung nach Anspruch 1.

3.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die dauerhaf-
te irreversible Verbindung der Leiterplattenelementen
untereinander jeweils eine Verlötung ist, insbesonde-
re mit zuvor auf der jeweiligen Leiterplatte bereits auf-
getragenen umlaufenden Lötzinn-Bahnen.

4.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die dauerhaf-
te irreversible Verbindung der Leiterplattenelementen
untereinander eine metallische Verbindung längs ei-
ner/der jeweiligen umlaufenden Verbindungslinie ist,
insbesondere eine Verbindung aus Lötmaterial.

5.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei in das durch
die wenigstens drei Leiterplattenelemente gebilde-
te Gehäuse eine elektromagnetische Abschirmfunkti-
on integriert ist, insbesondere mittels einer/der durch
umlaufende Lötzinn-Bahnen realisierten Verbindung,
insbesondere mittels deckungsgleich verlaufender
Lötzinn-Bahnen.

6.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei mittels der
gehäusebildenden Leiterplattenelemente für die Ge-
häusekavität eine elektromagnetische Abschirmfunk-
tion sichergestellt ist, indem paarweise aufeinander-
liegende Leiterplattenelemente jeweils an einer voll-
ständig umlaufenden metallischen Verbindungslinie
stoffschlüssig miteinander verbunden sind, insbeson-
dere mit den wenigstens zwei vollständig umlaufen-
den metallischen Verbindungslinien der wenigstens
drei Leiterplattenelemente in deckungsgleicher An-
ordnung übereinander, insbesondere mit den we-
nigstens zwei vollständig umlaufenden metallischen
Verbindungslinien in planparalleler Ausrichtung zu
einander jeweils in einem Abstand zumindest an-
nähernd entsprechend der Dicke eines/des entspre-
chenden Zwischenleiterplattenelements.

7.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei auf der au-
ßenliegenden Seite des oberseitigen Leiterplatten-
elements wenigstens eine Steckerbuchse vorgese-
hen ist, insbesondere eine an wenigstens eine Sen-
sorik-Einheit kontaktierte Steckerbuchse.

8.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei auf der au-
ßenliegenden Seite des oberseitigen Leiterplatten-
elements wenigstens zwei Steckerbuchsen vorgese-
hen sind, insbesondere in entgegengesetzter Steck-
Ausrichtung.
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10.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei auf dem
oberseitigen Leiterplattenelement wenigstens eine in
messtechnischer Kommunikation mit der Umgebung
stehende Sensorik-Einheit vorgesehen ist, insbeson-
dere eine Sensorik-Einheit zur Messung von Tem-
peratur und/oder Feuchte, wobei die Sensorik-Ein-
heit mittels innenliegend in der Gehäusekavität ange-
ordneten Leiterbahnen mit wenigstens einer weiteren
der Komponenten verbunden ist.

11.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei auf dem
oberseitigen Leiterplattenelement wenigstens eine
Sensorkavität zur Aufnahme oder zum mechani-
schen Schutz einer/der wenigstens einen Sensor-
Einheit gebildet ist, insbesondere mittels eines be-
vorzugt luftdurchlässigen, insbesondere perforierten
oder durchlöcherten, Leiterplattendeckels und eines
zwischenliegenden Leiterplattendistanzelements.

12.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei am untersei-
tigen Leiterplattenelement wenigstens eine Befesti-
gungslasche oder Bohrung oder ein sonstiges Befes-
tigungsmittel zur Montage der Leiterplattengehäuse-
vorrichtung vorgesehen ist, insbesondere integriert in
die Leiterplattenebene des unterseitigen Leiterplat-
tenelements.

13.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Zwi-
schenleiterplattenelement rahmenartig ausgestaltet
ist, insbesondere mit einer umlaufend zumindest an-
nähernd konstanten Breite, insbesondere mit einer
Breite maximal entsprechend Faktor 2 der Breite der
umlaufenden Verbindungslinien oder der umlaufen-
den Lötzinn-Bahnen.

14.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Zwi-
schenleiterplattenelement ausschließlich eine Dis-
tanzstück-Funktion zur Definition oder zum Aufspan-
nen der Gehäusekavität definiert, insbesondere mit
der Dicke des Zwischenleiterplattenelements als Vor-
gabe für die Höhe der Gehäusekavität.

15.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei mittels des
wenigstens einen Zwischenleiterplattenelements ei-
ne Gehäusekavität vordefinierter Tiefe gebildet ist,
wobei die Tiefe durch die Dicke und die Anzahl des
wenigstens einen Zwischenleiterplattenelements de-
finiert ist;

16.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Leiterplat-
tenelemente mit der jeweiligen umlaufenden Verbin-
dungslinie in deckungsgleicher Anordnung aneinan-
der zur Anlage gebracht und miteinander verbunden

sind, insbesondere mit rechteckförmiger Kontur der
umlaufenden Verbindungslinien;

17.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die umlau-
fenden Verbindungslinien jeweils an einem außen-
liegenden Rand des jeweiligen Leiterplattenelements
verlaufen.

18.    Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die wenigs-
tens drei Leiterplattenelemente jeweils gehäusekon-
stituierende Leiterplattenelemente sind, derart dass
jedes verbaute Leiterplattenelement eine Gehäuse-
funktion erfüllt, wobei das oberseitige und das unter-
seitige Leiterplattenelement jeweils eine in der ent-
sprechenden Leiterplattenebene angeordnete Ge-
häusewandung bilden, und wobei die zur Defini-
tion der Höhe der aufgespannten Gehäusekavi-
tät vorgesehenen Zwischenleiterplattenelemente je-
weils einen Lateralplanabschnitt des Gehäuses bil-
den, und wobei alle Leiterplattenelemente paarwei-
se entlang vollständig umlaufender Verbindungslini-
en stoffschlüssig miteinander verbunden sind, wo-
bei die Verbindungslinien aus einem elektromagne-
tisch abschirmendem Material bestehen, insbeson-
dere aus einem metallischen Material, insbesondere
aus Löt-Material.

19.  Leiterplattengehäusevorrichtung mit einem Ge-
häuse zur zumindest einseitigen Aufnahme wenigs-
tens einer Leiterplatten-Komponente, mit wenigstens
drei aufeinanderliegend angeordneten gehäusebil-
denden Leiterplattenelementen (11), wobei auf we-
nigstens einem der Leiterplattenelemente (11.3) ei-
ne Mehrzahl von miteinander verbindbaren/verbun-
denen Komponenten aus der folgenden Gruppe vor-
gesehen/angeordnet sind: Leiterbahnen (12), Sen-
sorik-Einheiten (13), Kontaktstellen (14), µChip-Ein-
heiten (15); wobei wenigstens eine Sensorik-Einheit
vorgesehen ist, insbesondere eine Sensorik-Einheit
zur Messung von Temperatur und/oder Feuchte, wo-
bei die wenigstens drei Leiterplattenelemente ein Ge-
häuse zur zumindest einseitigen Einhausung zumin-
dest der wenigstens einen Sensorik-Einheit bilden
und derart gehäusebildend durch jeweils eine zwi-
schen zwei der Leiterplattenelemente vorgesehene
vollständig umlaufende Verbindungslinie miteinander
verbunden sind, dass zumindest die wenigstens eine
eingehauste Sensorik-Einheit von der Umgebung zu-
mindest hinsichtlich Feuchte abgeschottet ist und mit-
tels der vollständig umlaufenden Verbindungslinien
auch gegen elektromagnetische Einflüsse geschützt
wird, wobei die dauerhafte irreversible Verbindung
der Leiterplattenelementen untereinander eine me-
tallische Verbindung längs der jeweiligen umlaufen-
den Verbindungslinie ist, insbesondere eine Verbin-
dung aus Lötmaterial, wobei auf der außenliegenden
Seite des oberseitigen Leiterplattenelements wenigs-
tens eine mit der Sensorik-Einheit kontaktierte Ste-
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ckerbuchse vorgesehen ist; insbesondere Leiterplat-
tengehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

20.    Verwendung einer Mehrzahl von Leiterplat-
tenelementen (11, 11.1, 11.2, 11.3), insbesonde-
re von wenigstens drei Leiterplattenelementen ei-
ner Leiterplattengehäusevorrichtung (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, zu Bilden ei-
ner Leiterplattengehäusevorrichtung (10) zum Ein-
hausen von wenigstens einer Leiterplatten-Kompo-
nente aus der folgenden Gruppe: Leiterbahn (12),
Sensorik-Einheit (13), Kontaktstelle (14), µChip-Ein-
heit (15); wobei das Einhausen ausschließlich mit-
tels der Leiterplattenelemente (11) erfolgt, wobei die
Leiterplattenelemente (11) in planer paarweiser Kon-
taktierung in der jeweiligen Leiterplattenebene (xy)
entlang vollständig umlaufender Verbindungslinien
(17.1) jeweils irreversibel miteinander verbunden und
dadurch abgedichtet werden, und wobei wenigstens
eines der Leiterplattenelemente (11.2) eine Gehäu-
sekavität (17) zwischen außenliegenden flächigen
Leiterplattenelementen (11.1, 11.3) definiert; insbe-
sondere zur Einhausung wenigstens einer Sensorik-
Einheit und/oder µChip-Einheit zum Bereitstellen ei-
ner Temperatur- und/oder Feuchtemessungs-Funk-
tionalität, insbesondere auch zum Bereitstellen ei-
ner Montage-/Befestigungsfunktion mittels wenigs-
tens eines der Leiterplattenelemente, insbesondere
für eine Anordnung der Leiterplattengehäusevorrich-
tung (10) in einem Schaltschrank (2) oder in einem
Fahrzeug (3), oder mit der Leiterplattengehäusevor-
richtung in montierter Anordnung in einem Schalt-
schrank oder in einem Fahrzeug, insbesondere zum
Bereitstellen wenigstens eines eingehausten Mess-
punktes mittels der Leiterplattengehäusevorrichtung.

21.    Verwendung wenigstens eines rahmenarti-
gen Zwischenleiterplattenelements zum Definieren
einer Gehäusekavität zwischen zwei flächigen Lei-
terplattenelementen, wobei die flächigen Leiterplat-
tenelemente als Sandwich-Stapel mit dem wenigs-
tens einen dazwischen angeordneten rahmenarti-
gen Zwischenleiterplattenelement entlang vollstän-
dig umlaufender Verbindungslinien jeweils irreversi-
bel miteinander verbunden und dadurch abgedichtet
werden, insbesondere durch vollumfängliche Verlö-
tung, zum Bilden einer Leiterplattengehäusevorrich-
tung mit zumindest einer in der Gehäusekavität ange-
ordneten Leiterplatten-Komponente aus der folgen-
den Gruppe: Leiterbahn, Sensorik-Einheit, Kontakt-
stelle, µChip-Einheiten; insbesondere zum Bilden ei-
ner Leiterplattengehäusevorrichtung nach einem der
vorhergehenden Vorrichtungsansprüche, insbeson-
dere zum Bereitstellen einer Temperatur- und/oder
Feuchtemessungs-Funktionalität mittels der einge-
hausten Leiterplatten-Komponente(n), insbesondere
zur Montage/Befestigung der Leiterplattengehäuse-
vorrichtung in einem Schaltschrank oder in einem

Fahrzeug, oder in bereits montierter Anordnung in ei-
nem Schaltschrank oder in einem Fahrzeug.

22.    Leiterplattengehäusevorrichtung umfassend
ein aus wenigstens drei Leiterplattenelementen gebil-
detes Gehäuse sowie wenigstens eine im Gehäuse
angeordnete Leiterplatten-Komponente aus der fol-
genden Gruppe: Leiterbahn, Sensorik-Einheit, Kon-
taktstelle, µChip-Einheiten; insbesondere Leiterplat-
tengehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Vorrichtungsansprüche,
hergestellt durch einen zweistufigen Verbindungs-
prozess von jeweils paarweisen Leiterplattenelemen-
ten, nämlich zunächst durch Verbinden eines ober-
seitigen Leiterplattenelements umfassend die dar-
auf angeordnete wenigstens eine Leiterplatten-Kom-
ponente mit einem rahmenartigen Zwischenleiter-
plattenelement entlang einer vollständig umlaufen-
den Verbindungslinie in Ausgestaltung als Lötzinn-
Bahn, welche sich jeweils geometrisch korrespondie-
rend auf den Leiterplattenelementen erstrecken, ins-
besondere vollumfänglich randseitig in der jeweiligen
Leiterplattenebene, und daraufhin Verbinden einer
gehäuseinnenliegenden Oberfläche eines unterseiti-
gen Leiterplattenelements mit der freiliegenden Sei-
te des Zwischenleiterplattenelements ebenfalls ent-
lang einer vollständig umlaufenden Verbindungsli-
nie in Ausgestaltung als Lötzinn-Bahn, insbesonde-
re durch Temperatureinwirkung seitens der gehäu-
seaußenliegenden Oberfläche des unterseitigen Lei-
terplattenelements; wobei das Verbinden derart er-
folgt, dass das unterseitige Leiterplattenelement zu-
sammen mit dem wenigstens einen Zwischenleiter-
plattenelement und dem oberseitigen Leiterplatten-
element das Gehäuse zur zumindest einseitigen Ein-
hausung der wenigstens einen Leiterplatten-Kompo-
nente bilden; wobei mittels des wenigstens einen rah-
menartigen Zwischenleiterplattenelements aufgrund
der rahmenartigen Ausgestaltung und der beidseiti-
gen vollständig umlaufenden Verbindungslinie eine
Gehäusekavität zur Aufnahme der wenigstens eine
Leiterplatten-Komponente gebildet wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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